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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 10.12.2020 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 5.52.  Bebauungsplan Nr. 5/10 (620) Gewerbegebiet Wehringhauser Straße  Einfa-
cher Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit § 13 BauGB - Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB hier: a) Ein-
leitung des Verfahrens b) Verzicht aufdie frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 
0901/2020 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

Herr Hentschel erklärt, dass die Ratsgruppe Die Linke. aufgrund des Verzichts auf früh-
zeitige Bürgerbeteiligung gegen die Bebauungspläne gestimmt hat. 
 

Beschluss: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des Aufhebungsverfahrens für den 
Bebauungsplan Nr. 5/10 (620) Gewerbegebiet Wehringhauser Straße Einfacher Bebau-
ungsplan nach § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13 BauGB 
in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzei-
tigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB abzusehen.  
 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich des Aufhebungsverfahrens nach § 13 BauGB für den Bebauungs-
plan Nr. 5/10 (620) Gewerbegebiet Wehringhauser Straße umfasst den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 5/10 (620) Gewerbegebiet Wehringhauser Straße. Das Plange-
biet liegt im Stadtbezirk Mitte.  
 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Ennepe und im Süden durch die Bahnhaupt-
strecke Hagen-Köln begrenzt. Im Westen verläuft die Grenze östlich der Rehstraße, ent-
lang der Wehringhauser Straße und in nordwestlicher Richtung entlang der S-Bahnlinie. 
Im Osten reicht das Plangebiet bis zur Minervastraße, schließt die Bebauung Wehring-
hauser Straße 65 – 79 b ein und nördlich der Wehringhauser Straße die Bebauung Dieck-
straße 42 und 42 a.  
  
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan zu entnehmen. 
Dieser Lageplan im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Nächster Verfahrensschritt: 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
OB 1   
CDU  14   
SPD 11   
Bündnis 90/ Die Grünen 7   
AfD  4   
Hagen Aktiv  3   
FDP 2   
Bürger für Hohenlimburg 2   
Die Linke   2  
HAK 2   
Die PARTEI 1   

 
 
X  Mit Mehrheit beschlossen 

 
Dafür: 47 
Dagegen: 2 
Enthaltungen: 0 
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